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«Vorgange, die selbst eine verderbte
Phantasie kaum ersinnen konnte»

Red.—Im Nebelspalter Nr. 32
vom 3. August 1992 veroffent-
lichten wir die hier nochmals ab-
gedruckte Karikatur unseres
Mitarbeiters «Efeu» (Ernst Feu-
rer-Mettler), die Bezug nahm auf
einen Prozess, der im Juli in
Minchen stattgefunden hatte.

Sieben Tage, nachdem diese Karikatur er-
schienen war, schrieb uns Dr. Max Wahl, um
dessen Aussagen es im erwihnten Prozess
ging, unter dem Briefkopf des «Eidgenoss»
mit Datum vom 10.8.92 einen Brief mit fol-
gendem Wortlaut:

ist in D hl; wegen Volksver

MAX WAHL !
DAS EINZIGE

Max Wahl, ein unbelehrbarer Altnazi aus der Schweiz und Herausgeber des braunen Blittchens «Eidgenoss»,
g verurteilt worden. In der Schweiz gibt es diesen Straftatbestand nicht.

Post: Verlag «Eidgenoss», CH-8401 Winterthur Z / E’dgenoss

Holocaust — und Maulkorbpropaganda

Sehr geehrter Herr Meier

Nicht zum ersten Mal beteiligt sich Ihr Witzblatt an der von Freddy Rom
und Konsorten inszenierten Hetze gegen den «Eidgenoss». Auch Sie tun
das offensichtlich deshalb, weil ich mich weigere, die niedertrichtige Holo-
caustpropaganda und Verdummung der Menschen zu akzeptieren und
deswegen von meiner Freiheit Gebrauch mache und dagegen o6ffentlich
Stellung nehme.

Ihr am 3. August 1992 an 41 000 Leser verbreiteter, schmutziger Diffamie-
rungsversuch gegen meine Person schldgt meinen persénlichen, aber auch
allen weltweiten Forschungsbemiihungen um geschichtliche Wahrheit ins
Gesicht. Ich fordere Sie deshalb auf, mir den seit bald fiinfzig Jahren aus-
stehenden forensischen Beweis dafiir zu liefern, dass wiahrend des Zweiten
Weltkrieges in Auschwitz einer oder meinetwegen auch die stets behaupte-
ten Millionen von Juden in Gaskammern umgebracht worden sind.

Um Weiterungen zu vermeiden, ersuche ich Sie, mir Ihre Mitteilung bis
zum 20. August 1992 zukommen zu lassen.

Mit freundlichen Griissen

I o

Dr. Max Wahl

Wenn Dr. Wahl schreibr, seit fiinfzig Jahren
stehe der «forensische» (d.h. von einem Ge-
richt anerkannte) Beweis aus, dass in Au-
schwitz Juden umgebracht worden seien,

und den Nebelspalter gleich auffordert, die-
sen Beweis zu liefern, stellen wir dazu ein-
fach fest: Die Geschichte ist Forschungsge-
biet und -gegenstand fiir Historiker. Ge-

richte haben sich damit nur zu befassen,
wenn es um Personen geht, die zeitge-
schichtlich von so negativer Bedeutung
sind, dass es sich aufdringt, sie fiir begange-
ne Taten gerichtlich zu belangen, falls und
solange sie noch leben. Beispiele dafiir sind
die Nazi-Kriegsverbrecherprozesse, die
Prozesse gegen Leiter von Konzentrations-
lagern und — neuester Fall — die Prozesse
gegen einstige Grossen der ehemaligen
DDR.

Der Nebelspalter hat darum einen Hi-
storiker gefragt, welches die Antwort sei,
die auf den Brief von Dr. Wahl einfach ge-
geben werden muss.

Um diese Antwortzu formulieren, eignet
sich kaum jemand besser als Prof. Dr. Ge-
org Thiirer. Als junger Historiker war er
Sekretar der «Res publica», einer Schweizer
Widerstandsbewegung  gegen  totalitire
Einflisse. In dieser Eigenschaft hielt Thiirer
zahlreiche Vortrige an nationalen wie inter-
nationalen Tagungen und Kongressen so-
wie im Radio. Wihrend der ganzen Zeit des
«Geistigen Widerstands» widmete ersich ei-
nem Thema: Totalitare Einfliisse und ihre
Bekdmpfung. Als 32jahriger ibernahm Ge-
org Thiirer 1940 an der Hochschule St. Gal-
len die ordentliche Professur fiir deutsche
Sprache und Literatur sowie Schweizer Ge-
schichte. Br wurde und ist einem breiten
Publikum auch als Dichter und Schriftstel-
ler bekannt.

(Fortsetzung auf der nichsten Seite)

RNebelfvatter Nr. 36/1992 |1



	"Vorgänge, die selbst eine verderbte Phantasie kaum ersinnen könnte"

